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3 N
achts und w

enn die W
itterung es erfordert, sind die Fussgängerkolonnen auf 

Fahrbahnen ausserorts w
enigstens vorn und hinten links m

it einem
 gelben, nicht 

blendenden Licht zu kennzeichnen. 
4 D

ie R
egeln des Fahrverkehrs (Einspuren, Zeichengebung, B

eachten der V
erkehrs-

regelung usw
.) gelten für geschlossene Fussgängerkolonnen sinngem

äss. 

1a. A
bschnitt: B

enützer von fahrzeugähnlichen G
eräten

148 

A
rt. 50

149 
Strassenbenützung 

1 Fahrzeugähnliche G
eräte dürfen als V

erkehrsm
ittel verw

endet w
erden auf: 

a. 
den für die Fussgänger bestim

m
ten V

erkehrsflächen w
ie Trottoirs, Fuss-

w
ege, Längsstreifen für Fussgänger, Fussgängerzonen; 

b. 
R

adw
egen; 

c. 
der Fahrbahn von Tem

po-30-Zonen und B
egegnungszonen; 

d. 
der Fahrbahn von N

ebenstrassen, w
enn entlang der Strasse Trottoirs sow

ie 
Fuss- und R

adw
ege fehlen und das V

erkehrsaufkom
m

en im
 Zeitpunkt der 

B
enutzung gering ist. 

2 Für Tätigkeiten, nam
entlich Spiele, die auf einer begrenzten Fläche stattfinden, darf 

die für die Fussgänger bestim
m

te V
erkehrsfläche und auf verkehrsarm

en N
eben-

strassen (z.B
. in W

ohnquartieren) der gesam
te B

ereich der Fahrbahn benützt w
erden, 

sofern die übrigen V
erkehrsteilnehm

er dadurch w
eder behindert noch gefährdet 

w
erden. 

3 K
inder im

 vorschulpflichtigen A
lter dürfen fahrzeugähnliche G

eräte auf den für die 
Fussgänger bestim

m
ten V

erkehrsflächen und nach A
bsatz 2 verw

enden. A
uf den 

V
erkehrsflächen nach A

bsatz 1 B
uchstaben b–d dürfen sie fahrzeugähnliche G

eräte 
nur in B

egleitung einer erw
achsenen Person als V

erkehrsm
ittel verw

enden. 

A
rt. 50a

150 
V

erw
endung als V

erkehrsm
ittel 

1 Für 
die 

B
enützer 

von 
fahrzeugähnlichen 

G
eräten 

gelten 
die 

für 
Fussgänger 

anw
endbaren V

erkehrsregeln.  
2 D

ie B
enützer von fahrzeugähnlichen G

eräten m
üssen die G

eschw
indigkeit und die 

Fahrw
eise stets den U

m
ständen und den B

esonderheiten des G
eräts anpassen. Insbe-

sondere m
üssen sie auf Fussgänger R

ücksicht nehm
en und diesen den V

ortritt 
gew

ähren. B
eim

 Ü
berqueren der Fahrbahn dürfen sie nur im

 Schritttem
po fahren. 
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Strassenverkehr 
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3 Sie m
üssen auf der Fahrbahn rechts fahren. A

uf R
adw

egen haben sie die für die 
R

adfahrer vorgeschriebene Fahrtrichtung einzuhalten. 
4 N

achts und w
enn die Sichtverhältnisse es erfordern, sind fahrzeugähnliche G

eräte 
oder ihre B

enützer auf der Fahrbahn und auf R
adw

egen m
it einem

 nach vorne w
eiss 

und nach hinten rot leuchtenden, gut erkennbaren Licht zu versehen. 

2. A
bschnitt: R

eiter, T
iere 

A
rt. 51 

R
eiter 

(A
rt. 50 A

bs. 1 und 4 SV
G

) 

1 A
uf Strassen m

it starkem
 V

erkehr dürfen nur geübte R
eiter und nur auf verkehrs-

gew
ohnten Tieren reiten. Ein R

eiter darf höchstens ein H
andpferd m

itführen. 
2 D

as R
eiten zu zw

eit nebeneinander ist nur gestattet in einem
 geschlossenen V

er-
band von w

enigstens sechs R
eitern sow

ie ausserorts bei Tag auf Strassen m
it schw

a-
chem

 V
erkehr. 

A
rt. 52 

Einzelne Tiere, H
erden 

(A
rt. 50 A

bs. 2–4 SV
G

) 

1 W
er ein Tier führt, m

uss es ständig in seiner G
ew

alt haben. Tiere dürfen nur geeig-
neten Führern anvertraut w

erden. 
2 Ein einzelnes Tier darf in B

erggegenden am
 linken Strassenrand geführt w

erden, 
w

enn Führer und Tier dort sicherer sind. 
3 Stillstehende Tiere dürfen den V

erkehr nicht behindern; sind sie unbeaufsichtigt, so 
m

üssen sie zuverlässig angebunden w
erden. 

4 D
ie B

egleiter von H
erden haben auf H

auptstrassen dafür zu sorgen, dass die linke 
Strassenseite frei bleibt. B

ei B
ahnübergängen ist die H

erde nötigenfalls zu untertei-
len. 

A
rt. 53 

G
em

einsam
e B

estim
m

ungen 
(A

rt. 50 SV
G

) 

1 R
eiterkolonnen und Tierherden sind nach M

öglichkeit zu unterteilen, um
 das 

Ü
berholen zu erleichtern. 

2 N
achts und w

enn die W
itterung es erfordert, hat der R

eiter und der Führer eines 
Tieres w

enigstens auf der dem
 V

erkehr zugew
endeten Seite ein von vorne und 

hinten sichtbares, nicht blendendes gelbes Licht zu tragen. D
as R

eittier ist zudem
 m

it 
rückstrahlenden G

am
aschen zu versehen. B

ei R
eiterkolonnen und Tiergruppen m

uss 
w

enigstens links vorne und hinten ein gelbes Licht verw
endet w

erden. 151 
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